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ErwGr

Erwägungsgrund 87 - Unverzüglichkeit der Meldung/Benachrichtigung

1 Es sollte festgestellt werden, ob alle geeigneten technischen Schutz- sowie organisatorischen
Maßnahmen getroffen wurden, um sofort feststellen zu können, ob eine Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten aufgetreten ist, und um die Aufsichtsbehörde und die betroffene Person
umgehend unterrichten zu können. 2 Bei der Feststellung, ob die Meldung unverzüglich erfolgt ist,
sollten die Art und Schwere der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten sowie deren
Folgen und nachteilige Auswirkungen für die betroffene Person berücksichtigt werden. 3 Die
entsprechende Meldung kann zu einem Tätigwerden der Aufsichtsbehörde im Einklang mit ihren in
dieser Verordnung festgelegten Aufgaben und Befugnissen führen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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